
 

 

 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 19/3173 

19. Wahlperiode 2021-07-29

Kleine Anfrage  

der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung – Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung 

Sondervermögen Bürgerenergie (2021) 

 

1. Wie war der Bestand des Sondervermögens zur Förderung von Bürgerener-

gieprojekten im Land Schleswig-Holstein (Sondervermögen Bürgerener-

gie.SH) mit Stand 01.01.2021 und 30.06.2021? 

 

Stand 01.01.2021: 3.692.200,00 EUR  

Stand 30.06.2021: 3.747.400,00 EUR  

 

2. Welche Zuflüsse aus welchen Quellen sind seit dem 01.07.2020 zu diesem 

Sondervermögen erfolgt? 

 

Seit dem 01.07.2020 erfolgten Zuflüsse in das Sondervermögen Bürgerener-

gie.SH in Höhe von 165.000,00 EUR am 15.4.2021 durch die Bürgerenergie-

park Högel GmbH & Co. KG.  

 

3. Welcher Mittelabfluss ist seit dem 01.07.2020 erfolgt?  Bitte nach einzelnen fi-

nanzierten Maßnahmen aufschlüsseln! 
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Repower NW:       100.000 EUR 

Bearbeitungskosten:          7.000 EUR 

Bürger-Freiflächensolaranlage Ellhöft:    100.000 EUR 

Windpark Großbuchwald Bissee:    100.000 EUR 

Projektentwicklungsgenossenschaft für die  

Wärmeversorgung Golsmaas eG:      10.000 EUR 

 

 

4. Welcher weitere Mittelabfluss ist 2021 geplant? Bitte nach einzelnen geplan-

ten Maßnahmen aufschlüsseln! 

 

Die nachstehenden Positionen sind Schätzungen des möglichen Mittelabflus-

ses, da der Mittelabfluss sich nach dem Projektfortschritt und den entstehen-

den Kosten richtet.  

 

Bürgerenergie Sauberes Wasser Eggebek GbR:    20.000 EUR 

Projektentwicklungsgenossenschaft für die  

Wärmeversorgung in Golsmaas eG:    100.400 EUR 

Bürger-Wärme Breklum UG:    135.000 EUR 

Repower NW:      100.000 EUR 

Eilun-Power GbR:      160.500 EUR 

 

Darüber hinaus wird mit weiteren Anträgen gerechnet, welche zu einem  

voraussichtlichen Mittelabfluss in Höhe von ca. 250.000 EUR führen werden.  

 

Hinzu kommt noch die Kostenerstattung für die Bewilligung der Förderfälle, 

welche sich nach der Anzahl der Förderfälle richtet.  
 

 


